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Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung  01.04.2019 nicht öffentlich   

Stadtbau- und Umweltausschuss  15.04.2019 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Stellungnahme der Stadt Plauen zum Entwurf des Landesverkehrsplans 2030 
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Geschäftsbereich II 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtbau- und Umweltausschuss der Stadt Plauen stimmt der Stellungnahme der Stadt Plauen zum Entwurf 

des Landesverkehrsplans 2030 (siehe Anlage) zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
 

 

Mit dem Landesverkehrsplan 2030 (LVP) stellt die Sächsische Staatsregierung die strategischen Ziele und 

Handlungsschwerpunkte dar, wie die Mobilität für Sachsen im Jahr 2030 organisiert sein soll. Darüber hinaus 

werden die dafür erforderlichen Maßnahmen beschrieben und einer strategischen Umweltprüfung unterzogen.  

 

Der Landesverkehrsplan ist ein Fachplan für die Entwicklung des Gesamtverkehrssystems im Freistaat 

Sachsen, aber auch für die einzelnen Verkehrsträger. Er bindet die Staatsregierung und ihre nachgeordneten 

Behörden intern und stellt den Bezug zur Raumordnung her. 

Er formuliert die mobilitätspolitischen und infrastrukturellen Ansprüche des Freistaates Sachsen gegenüber 

anderen Planungsträgern und Akteuren im Verkehrsbereich. 

Im Bereich der Staatsstraßen erfüllt der Landesverkehrsplan die Funktion eines Bedarfs- und 

Investitionsrahmenplans. 

 

Den Trägern öffentlicher Belange Sachsen (LK, Städte, SSG, SLKT, LDS, LTV) wird die gesetzliche 

Mindestfrist von einem Monat (bis 28.03.2019) zur Abgabe einer Stellungnahme eingeräumt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 
Stellungnahme der Stadt Plauen zum Landesverkehrsplan 2030 (LVP) 

 

 

 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Ralf Oberdorfer 
Unterschrift liegt im Original vor 

Levente Sárközy 
Unterschrift liegt im Original vor 
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